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Antragsformular für Master Classes, Workshops und Vorträge am GCSC

1. Art der Veranstaltung:
( Master Class   

( Workshop

   ( Vortrag
2. Titel der geplanten Veranstaltung:
3. Termin:
4. Name des Referenten/ der Referentin:
5. Hochschule des Referenten/der Referentin:
6. Initiatoren der geplanten Veranstaltung:
( Research Area 1
( Research Area 2
( Research Area 3
( Research Area 4
( Research Area 5
( Research Area 6
( Research Area 7
( Research Area 8

( Arbeitsgruppe
( Kolloquium
Projektleitung/ AnsprechpartnerIn:
7. Zielgruppe der geplanten Veranstaltung:
( Research Area 1
( Research Area 2
( Research Area 3
( Research Area 4

( Research Area 5
( Research Area 6
( Research Area 7
( Research Area 8

Sonstige: 
8. Zu erwartende Kosten:
8a. Honorar:
( Master Class

( Workshop 4-6 Stunden


( Workshop bis 4 Stunden
( Vortrag
8b. Reisekosten (Bahnticket 2. Klasse):
8c. Unterkunft:
8d. Plakate: 

Bitte legen Sie Ihrem Antrag einen Anhang bei, der folgende Informationen enthält:

9. Organisation der Veranstaltung: 

(Einbindung der DoktorandInnen in die Organisation und Durchführung der Veranstaltung, Aufgaben für das Team des GCSC)

10. Hintergrund der Veranstaltung:

(hier soll die Relevanz und Anbindung an die Themen von GGK und GCSC, bzw. einer Doktorandengruppe deutlich werden, der Beitrag der Veranstaltung zur Doktorandenausbildung, die Anbindung an das Forschungsprofil des GCSC, die Vorarbeiten der Initiatoren, evtl. internationale Dimensionen, die interdisziplinäre Anschlussfähigkeit der Veranstaltung, der Beitrag zur Außendarstellung des GCSC)

11. Abstract der Veranstaltung:

(das Abstract sollte folgende Punkte beinhalten: Informationen zum Referenten / zur Referentin, Stand der Forschung, Fragestellung und Ziel der Veranstaltung)
 Die Mittelverteilung des GCSC erfolgt aufgrund des  § 25

(2) Projektförderung: Anträge auf Mittelzuweisung können nur durch Mitglieder gestellt werden. Sie müssen den Zielen und Maßnahmen des GCSC entsprechen. Folgende Kriterien sind bei der Auswahl der zu fördernden Projekte maßgeblich:

1.      Die Projekte müssen nachweislich einen Beitrag zur Doktoranden- bzw. Doktorandinnenausbildung leisten (§ 1)

2.      Die Projekte müssen in das Forschungsprofil des GCSC passen (§ 2, Absatz 2). Besonders förderungswürdig sind Projekte, die zur konzeptionellen Weiterentwicklung des Forschungsprofils beitragen. 

3.      Die Projekte sollten Doktorandinnen und Doktoranden nicht nur am Rande mit einbinden, sondern spezifisch für die Förderung von Doktorandinnen und Doktoranden – und nach Möglichkeit gemeinsam mit ihnen – entwickelt worden sein und unter ihrer aktiven Beteiligung organisiert und durchgeführt werden.

4.      Gefördert werden wissenschaftlich exzellente Projekte, vor allem Programme und Gruppen, die nachweislich bereits exzellente Arbeit geleistet haben. 

5.      Die Projekte sollen interdisziplinär anschlussfähig sein und möglichst unter Beteiligung von mehreren am GCSC beteiligten Disziplinen geplant und durchgeführt werden.

6.      Nach Möglichkeit sollten Projekte eine internationale Dimension (z.B. internationale Referentinnen und Referenten und/oder Kooperationspartner) haben. 

7.      Die Projekte sollten einen Beitrag zur Außendarstellung und externen – nationalen und vor allem internationalen – Sichtbarkeit des GCSC leisten.

 
(3) Anträge müssen mindestens eine verantwortliche Projektleiterin oder einen verantwortlichen Projektleiter nennen. Des Weiteren müssen sie eine Projektbeschreibung enthalten, aus der hervorgehen soll, inwiefern das Projekt sich an den Zielen und Maßnahmen des GCSC orientiert sowie Angaben über die Höhe der beantragten Mittel. 

 
(3) Die Anträge sind rechtzeitig in schriftlicher Form an den Vorstand (Executive Board) zu richten. Der Vorstand (Executive Board) beurteilt die Einschlägigkeit der Anträge für die Ziele des GCSC sowie die wissenschaftliche Qualität der Projekte und entscheidet über die Förderungswürdigkeit der Anträge.







